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Liebe Golserinnen und Golser!               

Mit dieser Serie möchte ich über Aktuelles berichten und Sie über wichtige Angelegenheiten informieren: 

 

 
      Eisenstadt, im Juli 2017 

Ablesung der Wasserzähler 
in der Gemeinde Gols 

 

Sehr geehrte Wasserabnehmer ! 
 

Grundlage für die Erstellung des jährlichen Wasserabgaben – Bescheides ist die Ablesung der 
Wasserzähler. Aus diesem Grunde ist es notwendig, jeden Haushalt – der vom WLV mit qualitativ 

hochwertigem Wasser versorgt wird – aufzusuchen und den aktuellen Wasserzählerstand fest zu halten. Die 
Bediensteten des  Wasser-leitungsverbandes werden die notwendigen Arbeiten in der Zeit vom  
 

10. August 2017 bis 01. September 2017 
 

durchführen. In diesem Zusammenhang ergeht an Sie das höfliche Ersuchen, den Wasserleitungsverband 
bei der reibungslosen Durchführung der Arbeiten zu unterstützen.  
 

Ein Hinweis für Anlagenbesitzer mit Wasserzählerschächten:  
Der WLV erlaubt sich Sie darauf hinzuweisen, dass gemäß § 7 Abs. 3 der Wasserleitungsordnung die 
Ablesung des Wasserzählers durch den Anlagenbesitzer jederzeit gewährleistet werden muss. Diese 

Verpflichtung schließt auch ein, dass der Wasserzählerschacht von Überflutungen durch Oberflächen bzw. 
Grundwässern freizumachen ist. Sie werden daher ersucht, den Schacht bei Überflutung rechtzeitig vor 
Ablesung des Wasserzählers auszupumpen.  Für den Fall, dass diese Arbeiten von unserem Mitarbeiter 

erledigt werden müssen, sehen wir uns leider gezwungen, Ihnen – für den entstandenen Aufwand – ein 
Pauschale in Höhe von Euro 55,00 zzgl. UST in Rechnung zu stellen.  
 

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Wasserleitungsverband 
Nördliches Burgenland 

 

Die Grünschnittdeponie ist an folgenden Samstagen geschlossen: 

05.08.2017 

12.08.2017 

19.08.2017 

Information der Friedhofsverwaltung – Unkrautbeseitigung 
 

Um im Friedhof ein gepflegtes Erscheinungsbild zu erhalten, werden alle Grabbesitzer ersucht, 

Unkraut bei ihren Gräbern zu beseitigen. Bitte auch Unkraut, das außerhalb der Grabeinfassung 

wächst, entfernen. 
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Der Bürgermeister: 
Dir.Hans Schrammel eh.

Mitteilung der Wassergenossenschaft Gols: 

 
Grundeigentümer, die Feldbrunnen errichten, müssen dies beim Obmann, Ök.Rat. Matthias Allacher, Gols, 

Neustiftgasse 69, (Tel.: 0650/8644945) melden. 
Die Grundstücksnummer und Ausstattung des Brunnens (Rohr- oder Schachtbrunnen) sind schriftlich 

bekanntzugeben. 
 

        Wassergenossenschaft für Feldberegnung 

        Gols, Mönchhof, Weiden und Neusiedl am See  
       Der Obmann: 
       Ök.Rat Matthias Allacher eh. 

Stellenausschreibung 
 

Der Tropfverein Heide – Korea sucht für die Tropfanlage einen Betreuer. 
Für eine eventuelle Einschulung steht Obmann Ök. Rat Matthias Allacher zur Verfügung. 

Anmeldung (Sozialversicherung), Stundenlohn sowie Aufgaben und Einsatzzeit werden vom Vorstand mit dem 
jeweiligen Bewerber besprochen.  
Bewerbungen bitte an  Obmann Ök.Rat. Matthias Allacher, Gols, Neustiftgasse 69 richten. 
 

       Der Obmann: 
       Ök.Rat Matthias Allacher eh. 

 
 

Diebstahl von Kraftfahrzeugen und Anhänger sowie Einbrüche in Fahrzeuge 
 

Die Polizeiinspektion Gols ersucht die Besitzer eines Kraftfahrzeuges und Kfz-Anhänger es den Tätern nicht 

leicht zu machen. Autodiebe gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Ein Profi benötigt höchstens 

zwanzig Sekunden, um ein Auto zu stehlen. 
 

Für die Täter, die es nur auf den Inhalt des Fahrzeuges abgesehen haben, ist der Zeitaufwand noch 

geringer. Die beobachten die Umgebung und sehen nach, ob der Wagen leicht zu knacken ist, ob etwas 

offen im Fahrzeug liegt oder ob eine Alarmanlage installiert ist. 
 

Die Täter stehlen vor allem Laptops, Navigationsgeräte, Handys, Handtaschen, Aktenkoffer und Geldbörse, 

welche im Auto oft frei liegen. 
 

Bei einem Diebstahl ersetzen die Versicherungsgesellschaften nur den Zeitwert des Wagens, nicht das, was 

er kostet, sich ein neues gleichwertiges Auto anzuschaffen. 
 

Daher sind grundlegende Punkte zu beachten: 

- Fahrzeuge immer versperren. 

- Wagen nie mit laufendem Motor stehen lassen; Dieben reicht es, wenn das Fahrzeug nur kurz 

unversperrt abgestellt wird (Tankstelle). Fenster, Türen, das Schiebedach oder das Faltdach immer 

schließen. 

- Wertgegenstände nicht freu auf der Rücksitzbank ablegen. 

- Handys oder Navigationsgeräte nicht sichtbar im Auto lassen. 
 

Aus gegebenem Anlass ersucht die Polizeiinspektion Gols weiter alle Besitzer von KFZ-Anhängern, 

insbesondere Pferdeanhänger, diese nicht auf öffentlich frei zugängigen Plätzen abzustellen, sondern 

wenn möglich in einer Garage oder einem umzäunten Grundstück. 
 

Die Diebstahlsicherungen der meisten Anhänger stellen für die Diebe kein Hindernis dar. 
 

Bieten Sie den Dieben keine Möglichkeit und verwahren Sie Ihren Anhänger ordnungsgemäß. 
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